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Der internationale
Rechtsanwalt
Mandate mit Auslandsbezug

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Juristenausbildung ist internationaler geworden. Fremd-
sprachen, Vorlesungen zum ausländischen Recht gehören
dazu und viele streben in Studium und Referendariat ins Aus-
land. Wer im Anwaltsberuf ankommt, darf – in anwaltsspezi-
fischer Umsetzung völkerrechtlicher und unionsrechtlicher
Gewährleistungen – umfassend grenzüberschreitend tätig
werden. Doch welche Bedeutung hat das „internationale An-
waltsgeschäft“ in der Praxis? Das Soldan Institut ist dieser
Frage im Rahmen seiner Studie „Anwaltstätigkeit der Gegen-
wart“ nachgegangen. Das Glas ist fast halbvoll oder etwas
mehr als halbleer.

I. Einleitung

Es ist eine Binsenweit, dass die fortschreitende grenzüber-
schreitende Mobilität von natürlichen Personen und Unter-
nehmen Rechtsanwälte vor besondere Herausforderungen
stellt – die Ausbildung kaum eines anderen akademischen Be-
rufs ist so von nationalen Inhalten geprägt wie jener des Juris-
ten: Trotz der stetig wachsenden Bedeutung des Unionsrechts
sind Juristen regelmäßig nur in ihrem Heimatrecht ausgebil-
det, müssen aber aufgrund der Grundsätze des IPR unter
Umständen ausländisches Sachrecht anwenden – oder sich,
wenn sie sich die von der Europäischen Union durch die Nie-
derlassungsrichtlinie (98/5/EG) beziehungsweise Dienstleis-
tungsrichtlinie (77/249/EWG) eingeräumten Möglichkeiten
zu Nutze machen, vor ausländischen Gerichten oder Behör-
den nach Maßgabe der jeweiligen Verfahrensordnungen be-
wegen. Für einen Rechtsanwalt sind solche „internationalen“
Mandate eine besondere Herausforderung: Der Rechtsanwalt
kann gezwungen sein, sich in einem für ihn unbekannten
Recht zu bewegen. Haftungsrisiken sind in einem solchen
Fall handgreiflich, denn grundsätzlich schuldet der Rechts-

anwalt nach den strengen Grundsätzen des Anwaltshaftungs-
rechts eine umfassende, sorgfältige Prüfung und Sicherung
der Ansprüche in jede Richtung und ohne jeden Rechtsirr-
tum. Auf nicht vorhandene Rechtskenntnisse in einer be-
stimmten Materie kann sich der Rechtsanwalt nicht berufen,
er ist grundsätzlich verpflichtet, sich jedes notwendige Wis-
sen zu verschaffen. Nicht in Unsicherheiten begibt sich nur,
wer Mandate mit Auslandsbezug konsequent ablehnt oder zu-
mindest zu Beginn eines Mandats den Gegenstand der ge-
schuldeten Expertise vertraglich begrenzt, das heißt in der
Mandatsvereinbarung klarstellt, dass er im ausländischen
Recht nicht berät.

Die umfangreichen Aktivitäten insbesondere des Unions-
gesetzgebers, aber auch der Welthandelsorganisation zur Er-
leichterung der Erbringung grenzüberschreitender Rechts-
dienstleistungen legen nahe, dass mit ihnen ein praktisch
existierendes Bedürfnis befriedigt worden ist, solche interna-
tionalen Mandate (die nicht sachnotwendig grenzüberschrei-
tendes Tätigwerden im engeren Sinne erfordern) also häufi-
ger auftreten. Im Rahmen der 2016 veröffentlichten Studie
„Anwaltstätigkeit der Gegenwart“1 wurde daher geklärt, wel-
che Bedeutung Mandate mit Auslandsbezug in der Berufspra-
xis der Rechtsanwälte haben. Zu diesem Zwecke wurden die
Teilnehmer an der Studie2 zunächst allgemein gefragt, wie häu-
fig sie Mandate mit Auslandsbezug bearbeiten. Die Einschät-
zung, was den Auslandsbezug ausmacht, wurde den Befragten
selbst überlassen. Spezifischer wurde sodann nach zwei be-
stimmten Aspekten „internationaler Mandate“ gefragt: Zum ei-
nen, wie häufig der oder die Befragte ausländisches Recht an-
wenden muss und zum anderen, wie häufig es zu einer anwalt-
lichen Tätigkeit im Ausland kommt. Um überprüfen zu kön-
nen, ob „internationale Mandate“ vor allem im wirtschafts-
nahen globalen Rechtsdienstleistungsmarkt anzutreffen sind
oder ob sie eher im „kleinen Grenzverkehr“ stattfinden, wur-
den die Teilnehmer der Studie ergänzend gebeten, ihre Kanzlei
als grenznah oder grenzfern zu identifizieren. Als grenznah
wurde hierbei unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstruk-
tur in Deutschland eine Kanzlei eingestuft, die sich maximal
70 Kilometer vor der Grenze entfernt befindet.

immer / häufig
15%

gelegentlich
28%

selten
43%

nie
15%

Abb. 1: Mandate mit Auslandsbezug – Gesamtbetrachtung
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1 Kilian, Anwaltstätigkeit der Gegenwart, Bonn 2106.

2 Beteiligt an der Studie haben sich 1.593 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach

dem Zufallsprinzip aus allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich an-

waltlich tätig sind, ausgewählt wurden.



II. Bearbeitung von Mandaten mit Auslandsbezug

15 Prozent der Rechtsanwälte bearbeiten nie Mandate mit
Auslandsbezug, bei weiteren 43 Prozent finden sich solche
Mandate selten. Dies bedeutet, dass rund 40 Prozent der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Mandate mit Ausland-
bezug zumindest gelegentlich oder sogar häufig betreuen –
28 Prozent ordnen Mandate als gelegentlich anzutreffendes
Phänomen ein, bei 15 Prozent kommen sie häufig vor.

In überörtlichen und in größeren Sozietäten werden häu-
figer Mandate mit Auslandsbezug bearbeitet als in örtlichen
Sozietäten und Einzelkanzleien. Dies ist erwartungsgemäß,
dieser Typus Kanzlei ist primär auf Wirtschaftsunternehmen
mit auch internationaler Ausrichtung, wenn nicht sogar inter-
nationaler Struktur ausgerichtet. Auch sind solche Mandate
häufiger bei Spezialisten als bei Generalisten anzutreffen.
Liegt die Kanzlei in Grenznähe, also maximal 70 km bis zur
Grenze, findet eine Bearbeitung von Mandaten mit Auslands-
bezug häufiger statt. Die Unterscheide zu grenzfernen Kanz-
leien sind allerdings nicht sehr ausgeprägt. Dies kann darauf
hindeuten, dass die Art der Mandanten unterschiedlich ist:
Bei Grenznähe ergeben sich eher Mandate mit grenzüber-
schreitend-regionalem Bezug, während internationale Man-
date, die in grenzfernen Kanzleien bearbeitet werden, häufi-
ger internationale Bezüge haben dürften. Dass die Grenznähe
keinen besonders ausgeprägten Einfluss hat, folgt aber auch
aus der Natur vieler Mandate mit Auslandsbezug, zum Bei-
spiel im Familienrecht oder im Erbrecht, die nicht Folge einer
Teilnahme am grenzüberschreitenden Rechtsverkehr sind,
sondern personal anknüpfen.

III. Anwendung ausländischen Rechts

Der relativ größte Anteil der Anwaltschaft wendet auslän-
disches Recht selten an (43 Prozent), mehr als ein Drittel der
Befragten sogar nie (36 Prozent). Nur 5 von 100 Anwälten
wenden immer oder häufig ausländisches Recht an (5 Pro-
zent), 16 Prozent zumindest gelegentlich. Gleichwohl gilt:
Fast zwei Drittel der Rechtsanwälte muss an irgendeinem
Punkt der Berufskarriere ausländisches Recht anwenden, in

dem eine Ausbildung nie stattgefunden hat und in dem ein
ausländischer Kollege unter Umständen einen Kompetenz-
vorsprung besitzt.

Bei einer differenzierenden Betrachtung wiederholt sich
der Befund zur Häufigkeit von Mandaten mit Auslandsbezug:
Ausländisches Recht wird in überörtlichen Sozietäten etwas
häufiger angewendet als in örtlichen Sozietäten, ebenso bei
Spezialisten im Vergleich zu Generalisten und in Kanzleien
mit einem höheren Anteil Unternehmensmandanten. All’
dies ist nicht überraschend und erwartungsgemäß. Liegt die
Kanzlei in Grenznähe, also maximal 70 km bis zur Grenze,
wird nur geringfügig häufiger ausländisches Recht angewen-
det als in grenzfernen Kanzleien.

IV. Anwaltliche Tätigkeit im Ausland

Die Natur der anwaltlichen Dienstleistung, die ganz überwie-
gend nicht-forensischer Natur ist und sich am Schreibtisch
des Anwalts vollzieht, bringt es mit sich, dass internationale
Mandate nicht zwingend auch eine Tätigkeit im Ausland er-
fordern. Die Anwendung ausländischen Rechts erfolgt nach
den Grundsätzen des Kollisionsrechts auch durch deutsche
Gerichte, Transaktionen mit Auslandsbezug lassen sich mit
Hilfe moderner Technik auch ohne Anwesenheit im Ausland
bewältigen. Daher ist es naheliegend, dass anwaltliche Tätig-
keit im Ausland merklich seltener anzutreffen ist als anwalt-
liche Tätigkeit in Mandaten mit Auslandsbezug im Allgemei-
nen. Der empirische Befund stützt diese Hypothese: 81 Pro-
zent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden nie
im Ausland berufstätig. Bei 12 Prozent ist dies selten der Fall,
bei 5 Prozent gelegentlich und bei 2 Prozent häufig3.
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Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Abb. 2: Anwendung ausländischen Rechts – Gesamtbetrachtung
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Abb. 3: Anwaltliche Tätigkeit im Ausland – Gesamtbetrachtung

3 Für eine rechtsgebietsspezifische Betrachtung der drei untersuchten Fragestellungen

Kilian, aaO (Fn. 1), S. 303 ff.
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